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E-Mail: amt@unterspreewald.de, Internet: www.unterspreewald.de
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher 
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Gemeinde Unterspreewald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
30.03.2023 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 4-2023
Tenor: Grundsatzbeschluss zum Erwerb eines 

Rasentraktors mit Zubehör
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 11-2023
Tenor: Änderung des Straßennamens „Ausbau“ 

in Unterspreewald OT Neu Lübbenau
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Stadt Golßen

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende 
Beschlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung vom 27.03.2023 gefasst wurden, in ortsüb-
licher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt 
gemacht:

Beschlussnummer: 24-2023
Tenor: Änderung § 9 Absatz 1 „Seniorenbeirat“ 

Hauptsatzung der Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  8
Nein:  7
Enthaltung:  0
Befangen:  0
(Gemäß § 4 Abs. 2 BbgKVerf somit nicht 
angenommen.)

Beschlussnummer: 22-2023
Tenor: Aufstellung einer Ergänzungssatzung ge-

mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) für die Stadt Golßen im GT 
Altgolßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 21-2023
Tenor: Bundesprogramm „Sanierung kommuna-

ler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur“ -Antrag auf Maßnah-
meänderung und Anpassung des Maß-
nahmeumfangs

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Kasel-Golzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit wird gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgender Be-
schluss, welcher in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
20.03.2023 gefasst wurde, in ortsüblicher Weise in seinem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 1-2023
Tenor: Versagung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Umbau und Nutzungs-
änderung einer vorhandenen Scheune 
in Wohnnutzung und Errichtung eines 
Anbaus sowie einer Schmutzwassersam-
melgrube auf dem Grundstück der Ge-
markung Jetsch, Flur 1, Flurstück 315

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.03.2023 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 37-2022
Tenor: Grundstückserwerb - Gemarkung Schlep-

zig, Flur 3, Flurstück 163 - teilweise
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 38-2022
Tenor: Abschluss eines Mietvertrages für die 

ehemalige Mühle, Dorfstraße 52 in 15910 
Schlepzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  2
Nein:  1
Enthaltung:  3
Befangen:  0

Beschlussnummer: 3-2023
Tenor: Abschluss eines weiterführenden Nut-

zungsvertrages über eine Teilfläche 
des Flurstücks 138, Flur 2, Gemarkung 
Schlepzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  0
Nein:  6
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 25-2023
Tenor: Abschluss der Bauerlaubnisverträge mit 

anschließendem Grunderwerb für die 
Teilflächen der Flurstücke 568, 569, 134, 
133, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 
137/1, 39/1, 82, 83, 119, 115, 98, 773 der 
Flur 6 in der Gemarkung Golßen im Zuge 
der gemeinsamen Baumaßnahme mit 
dem Landkreis Dahme-Spreewald OD 
Golßen - Stadtwall/ Mühlenstraße

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  15
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Landkreis Dahme-Spreewald

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat 

Information über eine  
Aktualisierung der Nutzungsarten 

und der Lagebezeichnungen
Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

In der Gemeinde: Krausnick-Groß Wasserburg, Gemarkung: 
Krausnick, Flur 4 wurden Arbeiten zur Verbesserung des Lie-
genschaftskatasters (Aktualisierung der Nutzungsarten und der 
Lagebezeichnungen) durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der 
Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben wer-
den.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0072

Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 08. Mai bis 05. Juni 2023

Im Auftrag
Michaelis -Amtsleiter

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat 

Information über eine  
Aktualisierung der Nutzungsarten 

und der Lagebezeichnungen
Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- und 
Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskata-
sters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der jeweils gültigen 
Fassung

In der Gemeinde: Krausnick-Groß Wasserburg,
Gemarkung: Krausnick, Flur 6
wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der 
Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben wer-
den.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 22_62_60_0071. Die Einsichtnahme 
ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszeiten möglich.

Vom 5. Mai bis 5. Juni 2023

Im Auftrag
Michaelis
-Amtsleiter-
________________________________________________________

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information über eine  
Aktualisierung der Nutzungsarten 

und der Lagebezeichnungen
Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

In der Gemeinde: Schönwald, Gemarkung: Waldow/Brand, Flur 1
wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der 
Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben wer-
den.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 23_62_60_0033

Vom 15. Mai 2023 bis 12. Juni 2023

Im Auftrag
Michaelis -Amtsleiter-
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Amtliche Bekanntmachung
Amt Unterspreewald
Wahlleiter

Verlust der Rechtsstellung eines Vertreters der 
Gemeinde Bersteland gemäß § 59 Abs. 1  

Nr. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG)

Ich gebe bekannt, dass Herr Silvio Hennig, Gemeindevertreter 
der Gemeinde Bersteland für den Wahlvorschlag „Sport- und 
Freizeitverein Freiwalde e.V.“ sein Mandat auf der Grundlage des 
§ 59 Abs. 1 Nr. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) zum 31.03.2023 niedergelegt hat und der Ver-
lust seiner Rechtsstellung als Mitglied der Gemeindevertretung 
Bersteland festgestellt wurde.

Herr Mirko Hesse hat als Ersatzperson für den Wahlvorschlag 
„Sport- und Freizeitverein Freiwalde e.V.“ das Mandat als Ge-
meindevertreter der Gemeinde Bersteland mit Wirkung vom 
01.04.2023 angenommen und rückt in die Gemeindevertretung 
Bersteland nach.

Golßen, 17.04.2023

gez. Graßmann
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

Ausschreibungen Amt Unterspreewald

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab 01.07.2023 (bei Bedarf auch gern 
eher) in der Bahnhofstraße 16 in 15938 Golßen eine Wohnung. 
Die Wohnung befindet sich im 3. OG und verfügt über 1 Zimmer 
inkl. Küche und Wannenbad mit einer Gesamtwohnfläche von 
35,53 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit Laminatbodenbelag ausgestattet. Die Wände sind mit Rau-
fasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 270,00 €. Diese setzt sich aus der 
Kaltmiete in Höhe von 200,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und 
Heizkostenvorauszahlungen von insgesamt 70,00 €/mtl. zu-
sammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 400,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 111 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de
________________________________________________________

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Bahnhofstraße 16 a 
in 15938 Golßen eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich  im 
2. OG und verfügt über 2 Zimmer inkl. Küche und einem Wan-
nenbad mit einer Gesamtwohnfläche von 42,27 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit Designbelag ausgestattet. Die Wände sind mit Raufaserta-
pete versehen.

Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat

Information über eine  
Aktualisierung der Nutzungsarten 

und der Lagebezeichnungen
Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster-  
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

In der Gemeinde: Schönwald, Gemarkung: Waldow/Brand, Flur 6
wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftska-
tasters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der 
Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben wer-
den.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbe-
hörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 
151 in 15907 Lübben. Az.: 23_62_60_0032

Vom 15. Mai 2023 bis 12. Juni 2023

Im Auftrag
Michaelis
-Amtsleiter-

Amt Unterspreewald

Amtliche Bekanntmachung
Amt Unterspreewald
Wahlleiter

Verlust der Rechtsstellung eines Vertreters  
der Gemeinde Schönwald gemäß § 59 Abs. 1 

Nr. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG)

Ich gebe bekannt, dass Herr Guido Mietke, Gemeindevertreter 
der Gemeinde Schönwald für den Wahlvorschlag „Dorfgemein-
schaft“ sein Mandat auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 Nr. 1 
des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) 
zum 31.03.2023 niedergelegt hat und der Verlust seiner Rechts-
stellung als Mitglied der Gemeindevertretung Schönwald fest-
gestellt wurde.

Herr Marc-Jonas Mietke hat als Ersatzperson für den Wahlvor-
schlag „Dorfgemeinschaft“ das Mandat als Gemeindevertreter 
der Gemeinde Schönwald mit Wirkung vom 01.04.2023 ange-
nommen und rückt in die Gemeindevertretung Schönwald nach.

Golßen, 17.04.2023

gez. Graßmann
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
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Die Stadt Golßen informiert

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Hauptstraße 26 in 
15938 Golßen eine sanierte barrierefreie Wohnung. Die Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über 2 Zimmer 
inkl. Küche und Duschbad mit einer Gesamtwohnfläche von 
75,90 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design Belag 
ausgestattet. Die Wände sind mit weißer Raufasertapete verse-
hen.
Für die öffentlich geförderte Wohnung ist ein Wohnberechti-
gungsschein erforderlich.
Die Warmmiete beträgt 639,50 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 349,50 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 290,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 699,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 68 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1880.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt / Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de
________________________________________________________

Die Gemeinde Steinreich informiert

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab sofort im OT Sellendorf, 
Dorfstraße 25 in 15938 Steinreich eine Wohnung. Die Wohnung 
befindet sich im Dachgeschoss und verfügt über 4 Zimmer inkl. 
Küche und Bad mit einer Gesamtwohnfläche von 100,75 m².
Alle Zimmer sind vom Flur aus begehbar und somit auch WG 
geeignet.
Das Bad verfügt über eine Badewanne, Dusche, Waschtisch, 
Hänge-WC, Waschmaschinenanschluss und einem praktischen 
Handtuchheizkörper.
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design Belag 
ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 840,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 515,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 325,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 1.030,00 €.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt / Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de

Die Warmmiete beträgt 355,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 255,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 100,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 510,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 111 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt / Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de
________________________________________________________

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort am Goetheplatz 1a in 
15938 Golßen eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich im DG 
und verfügt über 3 Zimmer inkl. Küche und Wannenbad mit einer 
Gesamtwohnfläche von 61,78 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesenspie-
gel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind mit La-
minat ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 585,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 330,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 255,00 €/mtl zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 660,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 107 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1987.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt / Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de
________________________________________________________

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort am Goetheplatz 2 in 15938 
Golßen eine sanierte Wohnung. Die Wohnung befindet sich im  
2. OG und verfügt über 2 Zimmer inkl. Küche und einem Wan-
nenbad mit einer Gesamtwohnfläche von 51,05 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit Designbelag ausgestattet. Die Wände sind mit Raufaserta-
pete versehen.
Die Warmmiete beträgt 470,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 310,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 160,00 €/mtl. zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 620,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 91 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1985.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt / Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de
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Trink- und Abwasserverbände
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Beschluss Nr.: 05/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, eine dauerhafte Sondervereinbarung zur Berechnung 
von Abwassermengen für das Grundstück Gemarkung Schlep-
zig, Flur 2 Flurstück 42 und 41/1. Der Verbandsvorsteher wird 
beauftragt, die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 06/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, die Sanierung des Wasserwerkes Schuhlen-Wiese. Der 
Verbandsvorsteher wird beauftragt, die erforderlichen Erklärun-
gen abzugeben.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Nichtöffentlicher Teil
Beschluss Nr.: 07/2023
Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckver-
bandes Dürrenhofe/Krugau stimmt der Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses in der Probezeit zu.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 08/2023
Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckver-
bandes Dürrenhofe/Krugau stimmt der Einstellung eines Sach-
bearbeiters (m/w/d) ab 01.04.2023 für 25 Wochenstunden mit 
der Option auf 30 Wochenstunden zu.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

gez. Dieter Freihoff gez. Werner Hämmerling
Verbandsvorsteher Vorsitzender der Verbandsversammlung

Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/Krugau fasste am 
05.04.2023 folgende Beschlüsse:

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr.: 01/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau wählt 
Herrn Jens Kruspe, zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 02/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, dem Landkreis Dahme-Spreewald für die Prüfung des 
Jahresabschluss 2023, die Beauftragung der ECOVIS Wirt-
schaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frank-
furter Allee 73d, 10247 Berlin, vorzuschlagen.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 03/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt die vorliegende Kostenersatzsatzung. Diese Satzung 
tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Der Verbandsvorste-
her wird beauftragt, die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 04/2023
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, den Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang für das Grundstück Gemarkung Dollgen, Flur 2 
Flurstück 280 abzulehnen. Der Verbandsvorsteher wird beauf-
tragt, die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.
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§ 3 
Entstehung der Kostenersatzpflicht

(1) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung 
des Haus- bzw. Grundstücksanschlusses, im Übrigen mit der 
Beendigung der Maßnahme.
(2) Im Falle der Unterhaltung eines Grundstücks- oder Hausan-
schlusses entsteht die Kostenersatzpflicht, wenn die Unterhal-
tungsmaßnahme abgeschlossen ist.

§ 4 
Kostenersatzpflichtige

(1) Kostenersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Kostenersatzbescheides Eigentümerin oder Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der 
oder die Erbbauberechtigte kostenersatzpflichtig.
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nut-
zer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 genann-
ten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts. Die Kostenersatzpflicht dieses Personen-
kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Kos-
tenersatzbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines 
Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstückes gemäß den 
§§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits 
ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach 
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden 
und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls 
bleibt die Kostenersatzpflicht des Grundstückseigentümers un-
berührt.
(2) Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldne-
rinnen oder Gesamtschuldner.

§ 5 
Veranlagung und Fälligkeit

Der Kostenersatz wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen 
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 6 
Vorauszahlung

Sobald mit der Durchführung der Maßnahme sichtbar begonnen 
wird, kann der Verband Vorauszahlungen bis zur Höhe des vor-
aussichtlichen endgültigen Ersatzanspruches von dem oder der 
Kostenersatzpflichtigen erheben.

§ 7 
Auskunfts- und Duldungspflichten

(1) Die Kostenersatzpflichtigen und ihre Vertreterinnen und Ver-
treter haben dem Verband und dessen Beauftragten die für die 
Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.
(2) Der Verband und dessen Beauftragte können an Ort und Stel-
le ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Perso-
nen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Um-
fang zu helfen.

§ 8 
Anzeigepflichten

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit 
Auswirkungen auf die Kostenersatzpflicht ist dem Verband so-
wohl von der Verkäuferin oder dem Verkäufer als auch von der 
Erwerberin oder dem Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen.
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-
rechnung der Abgaben beeinflussen, so hat die oder der Kos-
tenersatzpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht, wenn solche Anla-
gen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

Kostenersatzsatzung des Trink-  
und Abwasserzweckverbandes  

Dürrenhofe/Krugau
Auf Grund der §§ 15 S. 4 und 18 S. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.07.2014 (GVBl. I Nr. 32), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.06.2019 
(GVBl. I Nr. 38), der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. 
I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
30.06.2022 (GVBl. I Nr 18), der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I, S.174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. 
I Nr.36) hat die Verbandsversammlung des Trink- und Abwas-
serzweckverbandes Dürrenhofe/Krugau in ihrer Sitzung am 
05.04.2023 diese Satzung beschlossen:
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Allgemeines
§ 2 Kostenersatzanspruch
§ 3 Entstehung der Kostenersatzpflicht
§ 4 Kostenersatzpflichtige
§ 5 Veranlagung und Fälligkeit
§ 6 Vorauszahlung
§ 7 Anzeige- und Duldungspflichten
§ 8 Anzeigepflichten
§ 9 Datenverarbeitung
§ 10 Ordnungswidrigkeiten
§ 11 In- Kraft- Treten, Außer- Kraft- Treten

§ 1 
Allgemeines

(1) Der Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau 
- im Folgenden: Verband - betreibt die Schmutzwasserentsor-
gung nach Maßgabe der Abwassersatzung vom 14.12.2017 und 
die öffentliche Wasserversorgung nach Maßgabe der Trinkwas-
sersatzung vom 25.01.2018 in der jeweils gültigen Fassung als 
jeweils selbständige öffentliche Einrichtungen.
(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Kostener-
satz für Grundstücks- und Hausanschlüsse.

§ 2 
Kostenersatzanspruch

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Verän-
derung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grund-
stücks- und Hausanschlüsse sind dem Verband in der tatsäch-
lich entstandenen Höhe zu erstatten.
(2) Die Grundstücks- und Hausanschlüsse sind nicht Bestand-
teil der jeweiligen öffentlichen Einrichtungen. Im Bereich der 
Schmutzwasserentsorgung ist der Kontrollschacht auf dem 
Grundstück Teil des Grundstücksanschlusses.
(3) Werden Arbeiten zur Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 
Beseitigung und Unterhaltung von Grundstücks- und Hausan-
schlüssen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Verbandes 
durchgeführt, so werden für diese Tätigkeiten folgende Stunden 
und Kilometersätze berechnet:
- Für jede angefangene halbe Arbeitsstunde 
   je Mitarbeiter 23,00 €
- An- und Abfahrt zum Ort der Maßnahme 23,00 €
- Für jeden gefahrenen Kilometer 0.65 €
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschluss-
leitung, so ist für Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich 
einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentü-
mer des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit die 
Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, 
sind die Eigentümer der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil 
ersatzpflichtig, der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden 
Grundstücks zur Gesamtfläche der beteiligten Grundstücke ent-
spricht.
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Für alle Mitglieder, die nicht persönlich an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen können besteht die Möglichkeit, mittels 
schriftlicher Vollmacht, einen Vertreter zu bevollmächtigen. Bitte 
dabei beachten, dass jeder bevollmächtigte Vertreter laut unse-
rer Satzung höchstens 3 Jagdgenossen vertreten darf!
Auszahlung der Jagdpacht ab 18.00 Uhr

Frank Michelchen
-Jagdvorsteher-
________________________________________________________

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft 
„Leibsch - Groß-Wasserburg“

Änderungen der Satzung der Jagdgenossenschaft 
„Leibsch - Groß-Wasserburg“

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des 
gemeinsamen Jagdbezirkes „Leibsch – Groß-Wasserburg“ hat 
am 27.03.2021 folgende Änderungen der Satzung beschlossen.

§ 8 
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung
(1) e) einen Rechnungsprüfer und deren Stellvertreter

§ 9 
Durchführung der Genossenschaftsversammlung
(3) Die Einladung der Genossenschaftsversammlung ergeht 
durch amtliche Bekanntmachung (316 Absatz 2). Sie muss min-
destens 10 Tage vorher erfolgen und Angaben über den Ort und 
den Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung ent-
halten.

§ 13 
Sitzung des Jagdvorstandes

(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand ent-
scheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder, Stim-
menenthaltung ist nicht zulässig.

§ 14 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(3) Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für vier Ge-
schäftsjahre bestellt, einmalige Wiederwahl ist zulässig. Rech-
nungsprüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied 
oder Stellvertreter angehört oder ein anderes Amt für die Jagd-
genossenschaft innehat oder wer zu einem Funktionsträger in 
einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 bezeichneten Art steht.

Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Satzung vom 15.03.2013 
bestehen.

Der Jagdvorstand

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird die am 27.03.2021 beschlossene Satzungsän-
derung der Jagdgenossenschaft Leibsch - Groß-Wasser-
burg im Amtsblatt des Amtes Unterspreewald Nr. 5, Mai 
2023 öffentlich bekannt gemacht.

§ 9 
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Kostenersatzpflichtigen und zur Festsetzung 
und Erhebung des Kostenersatzes nach dieser Satzung ist die 
Verarbeitung folgender hierfür erforderlicher personen- und 
grundstücksbezogenen Daten gemäß der Vorschriften der Da-
tenschutzgesetze beim Verband bzw. bei den Mitgliedsgemein-
den zulässig:
Grundstückseigentümer, Grundstücksgröße, Katasterbezeich-
nung, Anschrift des Grundstückseigentümers.

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 des Kommunalabgaben-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
a) entgegen § 7 Abs. 1 dem Verband die für die Festsetzung 

und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht 
erteilt,

b) entgegen § 7 Abs. 2 verhindert, dass der Verband und des-
sen Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln können und die 
dazu erforderliche Hilfe verweigert,

c) entgegen § 8 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse 
am Grundstück nicht innerhalb eines Monats schriftlich an-
zeigt,

d) entgegen § 8 Abs. 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen 
auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung 
der Abgabe beeinflussen,

e) entgegen § 8 Abs. 2 die Neuschaffung, Änderung oder 
Beseitigung solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.

(2) Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 können mit einer Geld-
buße bis zu € 10.000 geahndet werden.

§ 11 
In- Kraft- Treten, Außer- Kraft- Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Kostenerstattungssatzung vom 23.11.2010 außer 
Kraft.

Märkische Heide, den 05.04.2023

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher

Jagdgenossenschaften

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Leibsch -  

Groß Wasserburg
Datum: Dienstag, 16.05.2023
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Gaststätte Spreeblick

Tagesordnung:
Begrüßung
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bestätigung der Tagesordnung
Vorstandsbericht
Kassenbericht
Bericht des Jagdpächters
Diskussion
Verschiedenes
Schlusswort des Jagdvorstehers

Wir suchen noch dringend Mitglieder der Jagdgenossenschaft, 
die sich bereit erklären im Vorstand mitzuarbeiten.
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Sonstiges

DIPLOM-INGENIEURE
Ulrich Borschel und Ralph Ortloff
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Fichtestraße 124
15745 Wildau
Tel. 03375 504800
Fax 03375 501615
info@borschel-ortloff.de
www.borschel-ortloff.de

U.Borschel und R.Ortloff • Fichtestraße 124 • 15745 Wildau
Frau
Dörte Schrieder, geb. Petermann
(letzte bekannte Anschrift:
Im Oberweiler 24 in 74535 Mainhardt)
Vermessungsstelle Unser Zeichen Datum:
Ralph Ortloff
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur
Fichtestr. 124, 15745 Wildau

23030Z 21.04.2023

Öffentliche Bekanntmachung einer Mitteilung
Sehr geehrte Frau Dörte Schrieder oder eventuelle Rechtsnach-
folgerinnen / Rechtsnachfolger,
ich habe die öffentliche Bekanntmachung einer Mitteilung an Sie 
verfügt. Sie können die für Sie bestimmte Benachrichtigung bei 
mir unter oben angeführter Anschrift einsehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ralph Ortloff

Amtsblatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, 
Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, 
Schlepzig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und der Stadt Golßen

Das Amtsblatt wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. 
Das Amtsblatt erscheint monatlich jeweils Samstag.
- Herausgeber: Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für das Amtsblatt: 
 Der Amtsdirektor des Amtes Unterspreewald
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb  des Verbreitungsgebietes kann das Amtsblatt in Papierform zum Abopreis von 
60,00 Euro (inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu einem Preis von 4,00 Euro pro 
Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremd-
beilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-
genpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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